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Ich unterstütze den auf den Seiten 1 und 2 abgedruckten Antrag auf Zulassung eines Volksbegehrens (ein-
schließlich Gesetzentwurf und Begründung). 
Bitte beachten Sie auch die Erläuterungen zur Sammlung der Unterschriften auf Seite 2. 

 Unvollständige und/oder unleserliche Unterstützungen sind ungültig!  
Lfd. 
Nr. 

Familienname 
Vorname 

Geburtsdatum Vollständige Anschrift (Hauptwohnung) 
Straße, Hausnummer, PLZ, Ort 

Datum 
Unterschrift 

Bemerkungen der Behörde: falls 
Platz nicht ausreichend: ggf. Anla-
gen-Nr. (siehe Nr. 5 der Bestäti-

gung der Gemeinde) 

18 

     

19 

     

20 

     

21 

     

22 

     

 

Bestätigung der Gemeinde/Verwaltungsgemeinschaft 

Zutreffendes bitte ankreuzen  oder in Druckschrift ausfüllen 
 

Auf jedem Unterschriftenbogen bzw. Unterschriftenheft ist nur die Bestätigung einer Gemeinde/Verwaltungsgemeinschaft zulässig. 

1. Es wird hiermit bestätigt, dass 

     sämtliche auf dem Unterschriftenbogen 

     die auf dem Unterschriftenbogen mit den laufenden Nrn. 

        _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

        _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

    eingetragenen Unterzeichner vorstehenden Antrags nach Art. 1 des Landeswahlgesetzes zum Zeitpunkt der Unterzeichnung stimmberechtigt sind. 

2. Die auf dem Unterschriftenbogen mit den laufenden Nrn.  

    _______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

               _______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

    eingetragenen Unterzeichner vorstehenden Antrags nach Art. 1 des Landeswahlgesetzes sind zum Zeitpunkt der Unterzeichnung nicht stimmberechtigt. 

    Die Gründe ergeben sich jeweils aus der Bemerkungsspalte. 

                                Zahl 

3. Der Unterschriftenbogen enthält somit die Unterschriften von ___________ Stimmberechtigten. 

4. Bei der Sammlung der Unterschriften wurden Unregelmäßigkeiten 

     nicht festgestellt. 

     festgestellt, und zwar:  

        _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

        _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

        _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

         Zahl 

5. Dem Unterschriftenbogen/-heft liegen ____________ Anlagen (Anlagen-Nrn. _____________________) mit Bemerkungen der Gemeinde bei. 

Datum 

_________________________________ 

         (Dienstsiegel) 

_________________________________ 

Unterschrift der/des mit der Bestätigung beauftragten Bediensteten 
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Ordnungsangaben gem. § 73 Abs. 1 LWO 
Regierungsbezirk Landkreis Gemeinde/Verwaltungsgemeinschaft Lfd. Nr. 

 
 

 

ANTRAG 

auf Zulassung des Volksbegehrens 

Kurzbezeichnung 

XXL-Landtag verhindern – für ein schlankes und effizientes Parlament 
An das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration  

Die unterzeichneten Stimmberechtigten beantragen gemäß Art. 63 des Landeswahlgesetzes, ein Volksbegehren für folgenden Gesetzentwurf zuzulassen: 

 

Entwurf eines Gesetzes über die Änderung der Verfassung des Freistaates Bayern – XXL-Landtag verhindern 

§ 1 Änderung der Bayerischen Verfassung 

Die Verfassung des Freistaates Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dezember 1998 (GVBl. S. 991, 992, BayRS 100-
1-I), die zuletzt durch Gesetze vom 11. November 2013 (GVBl. S. 638, 639, 640, 641, 642) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:  

1. In Art. 13 Abs. 1 wird die Angabe „180“ durch die Angabe „160“ ersetzt. 

2. Art. 14 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 3 wird wie folgt gefasst: „3Bei der Bildung der Stimmkreise sollen Landkreise und kreisfreie Städte nicht geteilt werden.“ 

b) Es wird folgender Satz 5 eingefügt: „5Ein Stimmkreis darf Gebiete von höchstens drei Landkreisen oder kreisfreien Städten enthalten.“ 

c) Die bisherigen Sätze 5 und 6 werden Sätze 6 und 7. 

§ 2 Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am […] in Kraft. 

(2) Für die Mitgliederzahl des 19. Landtags gelten die bisherigen Vorschriften. 

Begründung 

I. Allgemeines 

Derzeit lautet Artikel 13 Absatz 1 der Bayerischen Verfassung (BV): „Der Landtag besteht aus 180 Abgeordneten des bayerischen Volkes.“ Dieser Satz wurde im Jahr 1998 
durch Volksentscheid in die Verfassung aufgenommen. Das Volk senkte damit die bis dahin im Landeswahlgesetz vorgesehene Zahl von 204 Abgeordneten auf 180.  

Allerdings haben die Veränderungen im Parteiensystem dazu geführt, dass der Bayerische Landtag in seiner 18. Legislaturperiode (seit 2018) durch Überhang- und Ausgleichs-
mandate erneut 205 Abgeordnete zählt. Berechnungen aus dem Jahr 2021 zeigen, dass ein künftiger weiterer Aufwuchs realistisch ist. Der Landtag droht ohne wirksame 
Gegenmaßnahmen zu einem XXL-Landtag zu werden.  

Weder der Bayerische Landtag noch die Bayerische Staatsregierung zeigen sich in dieser Lage gewillt, von ihrem Gesetzesinitiativrecht Gebrauch zu machen und eine Wahl-
rechtsreform zu initiieren. Trotz entsprechender Forderungen blieb eine Änderung des Wahlrechts aus. 

Eine Absenkung der Sollgröße des Bayerischen Landtags direkt in der Bayerischen Verfassung ist das wirksamste Instrument, um einer weiteren Vergrößerung des Parlaments 
entgegenzuwirken. Die Verfassungsänderung bewirkt, dass der Gesetzgeber in der Folge gezwungen ist, das Landeswahlgesetz anzupassen. Die genaue Ausgestaltung des 
Wahlrechts bleibt dabei einer einfachgesetzlichen Regelung überlassen, Artikel 14 Absatz 5 BV. 

Um entsprechende Reformen des Landeswahlgesetzes zu erleichtern, soll mit dieser Verfassungsänderung gleichzeitig das sogenannte „Prinzip der Deckungsgleichheit“ aus 
Artikel 14 Absatz 1 BV modernisiert werden. Die Forderung, dass jeder Landkreis und jede kreisfreie Gemeinde einen eigenen Stimmkreis bilden (Artikel 14 Absatz 1 Satz 3 
BV), ist bereits im bestehenden Wahlsystem nicht umsetzbar. Durch die vorgeschlagene Änderung der Bayerischen Verfassung soll der positive Grundgedanke des Prinzips 
der Deckungsgleichheit beibehalten und gleichzeitig den Realitäten angepasst werden. 

Während die Reduzierung der Mandatszahl von 180 auf 160 das zentrale Kernstück des Gesetzentwurfs ist, trägt die Modernisierung des Prinzips der Deckungsgleichheit zu 
einer einfacheren Umsetzung bei. Letztere ist somit als isoliert zu betrachtende Normierung anzusehen. Für eine Reduzierung der Mandatszahl auf 160 ist sie sinnvoll und 
geboten, jedoch nicht zwingend (vgl. VerfGHE 54, 109, 160). 

II. Zu den einzelnen Vorschriften 

Zu § 1 Nr. 1 (Artikel 13 Absatz 1 BV) 

Durch die Änderung in Artikel 13 Absatz 1 BV wird die Sollgröße des Bayerischen Landtags von 180 auf 160 reduziert. Dies ist das Kernanliegen des Gesetzentwurfs. Ziel der 
Verfassungsänderung ist es, den Landtag zu verkleinern. 

Unverändert bleibt die Möglichkeit, dass die Zahl der Abgeordneten durch Überhang- und Ausgleichsmandate überschritten werden kann, Artikel 14 Absatz 1 Satz 7 BV (bisher 
Satz 6). Die Zahl 160 stellt daher keine absolute Obergrenze dar. Die Verringerung wird jedoch in jedem Fall einen spürbaren Dämpfungseffekt gegen drohende XXL-Landtage 
entfalten. 

Die Zahl 160 stellt den demokratischen Grundgedanken der Verfassung nicht in Frage, Artikel 75 Absatz 1 Satz 2 BV. Dies wäre nur dann der Fall, wenn „das Parlament und 
die Abgeordneten ihren Funktionen auf keinen Fall mehr gerecht werden könnten“ (VerfGHE 54, 109, 160 f.). Gerade mit Hinblick auf die Relation Abgeordnete/Bevölkerung in 
anderen deutschen Bundesländern ist eine solche Bedrohung der Funktionsfähigkeit ausgeschlossen. 
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Zwangsläufige Folge der Mandatsreduzierung ist eine Stimmkreisreform. Nachdem je Wahlkreis höchstens ein Stimmkreis mehr gebildet werden kann, als Listenmandate vergeben 
werden (Artikel 14 Absatz 1 Satz 6 BV (bisher Satz 5)), ist die Zahl von 91 Stimmkreisen nicht haltbar. Es wird somit zu einer Reduzierung der Stimmkreise und damit der 
Direktmandate kommen. Als naheliegende Größenordnung ist davon auszugehen, dass künftig etwa die Hälfte der Mandate, also 80, als Direktmandate verteilt werden. Die 
Neueinteilung und der Neuzuschnitt der Stimmkreise erfolgen durch Änderung des Landeswahlgesetzes.  

Dabei wird es auch zu einer Verringerung des Sitzkontingents je Wahlkreis kommen. In den kleinsten Wahlkreisen könnte dies zu einer Situation führen, in der die verfügbaren 
Mandate nicht mehr ausreichen, um allen Wahlvorschlägen, die die 5%-Hürde überschritten haben, einen Sitz zuzuweisen. Eine derartige rechnerisch denkbare „faktische Sperr-
wirkung“ hängt von verschiedenen Variablen ab, die sich jedoch weder abstrakt noch im Voraus bestimmen lassen (VerfGHE 65, 189, 208). Durch die Absenkung der Sollgröße 
des Landtags steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer solchen zusätzlichen Differenzierung beim Erfolgswert der für einzelne Wahlkreisvorschläge abgegebenen Stimmen 
kommen kann (vgl. VerfGH 65, 189, 210). Ein solcher verfassungsinterner Konflikt beruhte dann aber auf der vorliegenden bewussten Entscheidung des Verfassungsgebers 
selbst, einem weiteren Anwachsen der Landtagsgröße in einer veränderten Parteienlandschaft entgegenzuwirken und dabei das System der Wahlen in Wahlkreisen aufrecht zu 
erhalten. Ist bereits auf (nach dieser Verfassungsänderung noch zu schaffender) einfachgesetzlicher Ebene der tatsächliche Effekt der faktischen Sperrwirkung zu rechtfertigen 
(vgl. BVerfGE 131, 316, 344 ff.), so gilt dies erst recht für eine zunächst nur rechnerische Verschärfung eines bereits bestehenden verfassungsinternen Zielkonflikts. Vorliegender 
Gesetzentwurf misst in dieser Lage der hiermit verbundenen theoretischen Erschwernis für kleinere Parteien in kleinen Wahlkreisen zumindest ein eher geringes Gewicht bei, 
solange deren Repräsentation im Landtag nicht als solches in Frage gestellt wird (vgl. VerfGHE 65, 189, 210). 

Zu § 1 Nr. 2 (Artikel 14 Absatz 1 BV) 

Allgemeines: Die Änderungen in Artikel 14 Absatz 1 BV bezwecken die Modernisierung des sogenannten Prinzips der Deckungsgleichheit. Dieses Prinzip soll einerseits eine 
Anknüpfung der Stimmkreise an historisch gewachsene Verwaltungseinheiten sichern; andererseits soll es willkürliche Stimmkreiszuschnitte verhindern, die wahlbeeinflussende 
Wirkung entfalten könnten (sog. „Gerrymandering“), vgl. VerfGHE 54, 109, 136. Diese Funktionen der Norm werden beibehalten. Die Verfassungsänderung beseitigt hingegen 
bestehende verfassungsrechtliche Widersprüche und Inkonsistenzen, die sich aus der tatsächlichen Bevölkerungsentwicklung und der im Jahr 1998 erfolgten Reduzierung der 
Sitzzahl auf 180 ergeben hatten. 

Zu Buchstabe a: Der bisherige Satz 3 normierte, dass jede kreisfreie Stadt und jeder Landkreis einen eigenen Stimmkreis bilden sollten. Dies ist bei 96 Gebietskörperschaften 
und 91 Stimmkreisen bereits rein rechnerisch nicht möglich. Das Prinzip der Deckungsgleichheit wird nur noch bei 21 Stimmkreisen in Reinform erfüllt. Die vorgeschlagene 
Formulierung des neuen Satzes 3 wahrt das Prinzip der Deckungsgleichheit, modernisiert es aber entscheidend. So entsprechen künftig auch Stimmkreise, die sich vollständig 
aus mehreren Landkreisen oder kreisfreien Städten zusammensetzen, dieser Verfassungsnorm. Die Änderung soll daher lediglich normieren, was bereits akzeptierte Realität ist. 
Verfassungsinterne Konflikte werden aufgelöst. Ein willkürliches, arithmetisches Zerschneiden von historisch gewachsenen Verwaltungseinheiten ist weiterhin nicht möglich. Tei-
lungen von Landkreisen und kreisfreien Städten werden – wie bisher – nur unter den Voraussetzungen des unveränderten Artikel 14 Absatz 1 Satz 4 möglich sein.  

Zu Buchstabe b: Der neu einzuführende Satz 5 stellt klar, dass auch nach der Modernisierung des Prinzips der Deckungsgleichheit willkürliche Stimmkreisgebilde unzulässig sind. 
Stimmkreise sind keine arithmetische Größe, sondern stellen nach örtlichen, historischen, wirtschaftlichen, kulturellen und ähnlichen Gesichtspunkten eine zusammengehörende 
Einheit dar (VerfGHE 54, 109, 136). Selbst wenn ein Durchschneiden von Gebietskörperschaften nach den Maßgaben des Satzes 4 notwendig ist, so sind Stimmkreise, die sich 
aus Flächen von vier Landkreisen oder kreisfreien Städten speisen, unzulässig. Bereits heute existieren Stimmkreise, die sich aus Gebieten von drei Gebietskörperschaften 
zusammensetzen. Dies, jedoch nicht mehr, soll auch weiterhin zulässig sein.  

Beachtlich bleibt die Feststellung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs, dass dem Grundsatz der Wahlgleichheit am ehesten entsprochen wird, wenn die Zahl der Stimm- 
und Listenmandate etwa gleich groß ist (VerfGHE 46, 281, 288). Daher legitimiert der neue Satz 5 nicht, dass künftig eine Zusammensetzung von Stimmkreisen aus drei kompletten 
Landkreisen oder kreisfreien Städten zur Regel würde. Denn dies führte rechnerisch zu einer drastischen Reduzierung der Anzahl der Stimmkreise und widerspräche damit dem 
Postulat der Wahlgleichheit.  

Zu Buchstabe c: Diese Regelung ist eine ausschließlich redaktionelle Änderung durch die Einfügung des neuen Satzes 5. 

Zu § 2 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten.  

Zu Absatz 1: Das Gesetz soll nach Abhaltung des für eine Verfassungsänderung notwendigen Volksentscheids erst nach der Landtagswahl 2023 in Kraft treten. 

Zu Absatz 2: Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes widerspricht das derzeit geltende Landeswahlgesetz den Vorgaben der Verfassung. Es muss geändert werden. Für die 19. Legis-
laturperiode soll sich jedoch die Mitgliederzahl des Landtags nicht ändern. 

 

 

 Familienname, Vorname Anschrift Telefon, E-Mail 
Beauftragter Muthmann, Alexander Maurerackerweg 12, 94078 Freyung 0171/9957252, a.muthmann@t-online.de 
Stellvertreter Ritch, Maria Nymphenburger Str. 118, 80636 München 089/12600853, maria.ritch@steuerzahler-bayern.de 

 

Weitere Stellvertreter Familienname, Vorname Anschrift Telefon, E-Mail 
1. Lütke, Kristine Hersbrucker Str. 16, 91207 Lauf a.d. Pegnitz 0172/8566642, kristine.luetke@fdp-bayern.de 
2. Sehorz, Gabriele Schwanthalerstr. 110, 80339 München 089 /540560, gabriele.sehorz@bds-bayern.de 
3. Jäger, Michael Nymphenburger Str. 118, 80636 München 089/12600820, michael.jaeger@steuerzahler-bayern.de 
 

 

Erläuterung zur Sammlung der Unterschriften 
- Für jede Gemeinde/Verwaltungsgemeinschaft ist ein eigener Unterschriftenbogen bzw. ein eigenes Unterschriftenheft erforderlich. Personen aus 

verschiedenen Gemeinden/Verwaltungsgemeinschaften können nicht auf der derselben Liste unterschreiben.  
- Eintragungen, die die Person des Unterzeichners nicht eindeutig erkennen lassen (z.B. wegen unleserlicher oder unvollständiger Angaben) oder die 

nicht eigenhändig unterschrieben sind, sind ungültig. 
- Alle Unterzeichner müssen stimmberechtigt sein, d.h. 

- Deutsche im Sinn des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes sein,  
- das 18. Lebensjahr vollendet haben, 
- seit mindestens drei Monaten in Bayern ihre Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre Hauptwohnung haben oder sich sonst in Bayern 

gewöhnlich aufhalten, 
- nicht vom Stimmrecht ausgeschlossen sein. 

- Jede/Jeder Stimmberechtigte kann nur einmal und nur persönlich unterschreiben. 
- Wer unbefugt unterschreibt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis des Antrags herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 

fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuchs – StGB – in Verbindung mit § 108d 
StGB). 

- Die gesammelten Unterschriften müssen der zuständigen Gemeinde/Verwaltungsgemeinschaft zur Bestätigung des Stimmrechts vorgelegt werden, 
sonst sind sie unwirksam. 
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Ich unterstütze den auf den Seiten 1 und 2 abgedruckten Antrag auf Zulassung eines Volksbegehrens (ein-
schließlich Gesetzentwurf und Begründung). 
Bitte beachten Sie auch die Erläuterungen zur Sammlung der Unterschriften auf Seite 2. 

 Unvollständige und/oder unleserliche Unterstützungen sind ungültig!  
Lfd. 
Nr. 

Familienname 
Vorname 

Geburtsdatum Vollständige Anschrift (Hauptwohnung) 
Straße, Hausnummer, PLZ, Ort 

Datum 
Unterschrift 

Bemerkungen der Behörde: falls 
Platz nicht ausreichend: ggf. Anla-
gen-Nr. (siehe Nr. 5 der Bestäti-

gung der Gemeinde) 
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